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Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insol-

venzrechts 

 

 

Diese Stellungnahme betrifft aus dem geplanten Artikelgesetz den Entwurf des 

Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG-E). 

 

Vorbemerkung 

 

Dem federführenden Ministerium ist in kurzer Zeit ein umfassender, moderner 

und innovativer Entwurf gelungen. Er verdient viel Zuspruch und sollte im Ge-

setzgebungsverfahren in seinen Kernaussagen erhalten bleiben. Das Ministe-

rium hat bei zentralen Öffnungsklauseln den Wettbewerb der europäischen 

Rechtsordnungen im Blick gehabt und eine Antwort auf den Pluralismus an Lö-

sungen und Interessen gefunden. Die in unserer Stellungnahme angesproche-

nen Aspekte dienen allein dazu, den Entwurf abzusichern und zu ergänzen bzw. 

Überprüfungen anzuregen. 

 

A. Pflichten der Geschäftsleitung bei drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 2 

    StaRUG) 

 

§ 2 StaRUG regelt die Pflichten der Geschäftsleitung bei drohender Zahlungs-

unfähigkeit. Die Norm ist offenbar so zu verstehen, dass die Geschäftsleitung 
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ab Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit vorrangig die Interessen der Ge-

samtheit der Gläubiger zu wahren hat (Abs. 1) und die Interessen der Anteil-

sinhaber nur „auch“ zu „berücksichtigen“ sind (Abs. 2). Der Eingriff in das Ge-

sellschaftsrecht ist weitreichend, da Beschlüsse und Weisungen unbeachtlich 

sein sollen, wenn sie diesen Pflichten entgegenstehen (Abs. 1 Satz 3). 

 

Es handelt sich bei dieser Vorschrift um einen Systemwechsel im Gesellschafts- 

und Insolvenzrecht. Nach den bisherigen Untersuchungen im Schrifttum wurde 

ein solcher Systemwechsel nicht aus Art. 19 lit. a der Richtlinie (EU) 2019/1023 

über Restrukturierung und Insolvenz gefolgert (so nun der Entwurf, S. 114). Er 

dürfte auch weniger damit begründet werden können, dass im deutschen Recht 

Uneinigkeit bei der Frage bestehe, ob bereits die drohende Zahlungsunfähigkeit 

eine Pflichtbindung zugunsten der Gläubiger auslöse, weshalb der Referenten-

entwurf diese Frage beantworten müsse (Entwurf, S. 113). 

 

Streitig ist im Schrifttum die Frage, ob insolvenzrechtliche Prinzipien und 

Grundsätze erst mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens einsetzen (etwa Ja-

coby, in: FS Vallender 2015, S. 261, 271) oder insolvenzrechtliche Grundsätze 

schon auf die Phase vor Verfahrenseröffnung vorwirken. Diese Lehre von der 

Vorwirkung der insolvenzrechtlichen Pflichten hat in den letzten Jahren an 

Zuspruch gewonnen (Thole/Brünkmans, ZIP 2013, 1097, 1098; Tresselt/Müller, 

KSzW 2015, 198, 201; Skauradszun/Spahlinger, DB 2015, 2559, 2563; 

Skauradszun, KTS 2019, 161, 189). Sie vertritt jedoch nur, dass insolvenzrecht-

liche Grundsätze ab dem Moment Wirkungen entfalten, in dem ein Pflicht-Eröff-

nungsantrag zu stellen ist, mithin ab Insolvenzreife. Für den Fall der drohenden 

Zahlungsunfähigkeit bzw. wahrscheinlichen Insolvenz ist nicht erkennbar, dass 

die Lehre von der Vorwirkung insolvenzrechtlicher Pflichten vertreten würde, 

dass sich die Geschäftsleitung primär an den Interessen der Gesamtheit der 

Gläubiger ausrichten müsse. In dieser Phase bleibt es vielmehr dabei, dass sich 

die Geschäftsleitung primär am Interesse des Unternehmens und seiner Anteil-

sinhaber ausrichten muss (vgl. Korch, ZIP 2020, 446, 453).  
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Demzufolge bestand im Schrifttum Einigkeit, dass Art. 19 lit. a der Richtlinie so 

zu verstehen ist, dass der europäische Gesetzgeber keiner der drei genann-

ten Gruppen – Gläubiger, Anteilsinhaber, sonstige Interessenträger – einen 

Vorrang einräumen wollte (Goetker, in: Flöther, Sanierungsrecht, 2019, G IV 2; 

Tresselt, in: Morgen, Präventive Restrukturierung, 2019, Art. 12 Rn. 102; Korch, 

ZGR 2019, 1050, 1080; Skauradszun, NZG 2019, 761, 765). Dieses Verständ-

nis deckt sich mit Erwägungsgrund 71 der Richtlinie („Richtlinie zielt nicht darauf 

ab, eine Rangfolge […] festzulegen“). 

 

Bei der Umsetzung von Art. 19 lit. a der Richtlinie kann zwar von der Geschäfts-

leitung mit Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit verlangt werden, die In-

teressen der Gläubiger, Anteilsinhaber und sonstigen Interessenträger zu be-

rücksichtigen, es ist aber zweifelhaft, ob zu diesem frühen Zeitpunkt – nämlich 

bis zu zwei Jahren vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit – dem Interesse der Ge-

samtheit der Gläubiger grundsätzlich der Vorrang gewährt werden kann. Will 

der Gesetzgeber den durch Erwägungsgrund 71 der Richtlinie ermöglichten 

Freiraum nutzen und eine solche Rangfolge zugunsten der Gesamtheit der 

Gläubiger schon zu einem Zeitpunkt festlegen, zu dem die Schuldnerin noch 13 

bis 24 Monate von der Insolvenzreife entfernt ist, empfehlen wir, dass sich die 

Geschäftsleitung in dieser Phase weiter vorrangig an den Interessen des Un-

ternehmens und seiner Anteilsinhaber zu richten hat. Jedenfalls aber regen 

wir an, 

 diesen Systemwechsel im Gesetzgebungsverfahren klarer zu machen,  

 insbesondere deutlicher zu machen, dass sich der Referentenentwurf 

offenbar gegen die überwiegende Auffassung im Schrifttum positioniert.  

 

Die gesetzlich angeordnete Unbeachtlichkeit der Beschlüsse und Weisungen 

ist als Gesetzestechnik sinnvoll und wurde so im Schrifttum auch empfohlen 
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(vgl. Korch, ZIP 2020, 446, 448 f.), allerdings begrenzt auf restrukturierungs-

zweckwidrige Beschlüsse und Weisungen. Mit diesen Änderungen würde § 2 

StaRUG-E lauten: 

 

„(1) Ist die juristische Person oder die Gesellschaft ohne Rechtspersön-

lichkeit drohend zahlungsunfähig (§ 18 der Insolvenzordnung), wahren 

die Geschäftsleiter die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger, der An-

teilsinhaber und der sonstigen Beteiligten. Die Mitglieder der Überwa-

chungsorgane wachen über die Einhaltung dieser Pflichten. Restrukturie-

rungszweckwidrige Beschlüsse und Weisungen der Überwachungsor-

gane und anderer Organe sind unbeachtlich.“  

 

 

B. Anzeige von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung (§§ 32, 42  

    StaRUG-E) 

 

§ 32 Abs. 3 StaRUG-E betrifft die Pflicht der Schuldnerin, dem Restrukturie-

rungsgericht den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (und bei juristischen Personen 

und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit auch den Eintritt der Überschul-

dung) anzuzeigen; § 42 Abs. 1 Satz 2 StaRUG-E regelt diese Pflicht für die 

Antragspflichtigen nach § 15a InsO bzw. § 42 Abs. 2 BGB. 

 

Der breitere Ansatz des Referentenentwurfs zum Ruhen der Antragspflicht in 

§ 42 Abs. 1 Satz 1 StaRUG im Vergleich zur engeren Rechtsfolgenvorschrift 

des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie ist zu begrüßen. In der Tat war schwer verständ-

lich, warum Art. 7 der Richtlinie betreffend die Folgen der Aussetzung von Ein-

zelvollstreckungsmaßnahmen das Ruhen der Insolvenzantragspflicht nur wäh-

rend einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen vorsieht. Es dürfte 

stimmiger sein, das Ruhen der Antragspflicht von der Aussetzung zu entkop-

peln (zumal diese in der deutschen Sprachfassung der Richtlinie ohnehin eine 
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fragwürdige Übersetzung aufweist, dazu sogleich) und das Ruhen der Antrags-

pflicht an die Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache zu knüpfen. 

 

Die Umsetzung von Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie, wonach die Antragspflicht wie-

der auflebt, wenn die Schuldnerin nicht in der Lage ist, ihre fällig werdenden 

Schulden zu begleichen, entspricht den Empfehlungen des Schrifttums. Die 

Wendung in Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie war so verstanden worden, dass damit 

(nur) der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gemeint ist, die in der Tat das Ruhen 

der Antragspflicht nicht länger rechtfertigt (H.-F. Müller, ZGR 2018, 56, 68; Fritz, 

NZI Sonderbeilage 1/2017, 9, 11; Geiwitz/Heidenfelder, NZI Sonderbeilage 

1/2017, 22, 23; Skauradszun, KTS 2019, 161, 178 f.). 

 

Das Schrifttum hatte Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie aber weder so verstanden und 

erst recht nicht empfohlen, die Antragspflicht auch dann wieder aufleben zu 

lassen, wenn während der Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache die 

Überschuldung eintritt. Dies widerspricht auch Erwägungsgrund 38 der Richt-

linie, wonach die Verpflichtung der Schuldnerin zur Beantragung eines Insol-

venzverfahrens, das zur Liquidation des Schuldners führen könnte, ausgesetzt 

wird. Das Aussetzen der Antragspflicht ist also umfassend zu verstehen. 

 

Die Begründung des Referentenentwurfs suggeriert hier einen Ausweg, der sich 

aus den Normtext so deutlich nicht ergibt. So wird in der Begründung argumen-

tiert, dass die Anzeigepflicht – anders als eine Antragspflicht – die Schuldnerin 

nicht in ein Insolvenzverfahren zwinge, das Gericht vielmehr entscheiden 

könne, ob die Fortführung der Restrukturierungssache noch im Interesse der 

Gesamtheit der Gläubiger liege (Entwurf, S. 159).  

 

Zunächst ist nicht eindeutig, ob auch die Anzeige nach § 42 Abs. 1 Satz 2 Sta-

RUG-E zur Aufhebung nach § 33 Abs. 2 StaRUG-E führt. Denn in § 33 Abs. 2 

Nr. 1 StaRUG-E wird nur die Anzeige nach § 32 Abs. 3 StaRUG erwähnt (= 
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Anzeige der Schuldnerin), nicht aber die Anzeige nach § 42 Abs. 1 Satz 2 Sta-

RUG-E (= Anzeige der nach § 15a InsO bzw. § 42 Abs. 2 BGB Anzeigepflichti-

gen). Beide Anzeigen sind wohl nicht gleichzusetzen, da sie sich an verschie-

dene Pflichtenadressaten richten und unterschiedliche Rechtsfolgen vorsehen. 

Zudem kann etwa der Fall auftreten, dass nur eine von zwei Geschäftsleiterin-

nen die Anzeige nach § 42 Abs. 1 Satz 2 StaRUG-E erstattet, was wohl nicht 

grundsätzlich als Anzeige der Schuldnerin behandelt werden könnte. 

 

Jedenfalls droht der Schuldnerin nun in der Regel die Aufhebung der Rest-

rukturierungssache. Insoweit scheint § 33 Abs. 2 Nr. 1 StaRUG-E eindeutig zu 

sein, da das Verb „hebt auf“ im Indikativ gebildet wurde und die Nichtaufhebung 

in Nr. 1 Satz 2 nur eine Ausnahme darstellt, die im Ermessen des Gerichts liegt. 

Dies führt zu dem Schluss, dass der Eintritt der Überschuldung regelmäßig zur 

Aufhebung der Restrukturierungssache führen würde, da zu befürchten ist, 

dass sich die Gerichte regelmäßig am Grundsatz orientieren würden (Regelauf-

hebung) und nicht an der Ausnahme (Absehen von der Aufhebung).  

 

Dies war weder von Art. 7 Abs. 3 und Erwägungsgrund 38 der Richtlinie be-

zweckt, noch vom Schrifttum empfohlen worden. Wir empfehlen daher,  

 § 32 Abs. 3 Satz 2 und  

 in § 42 Abs. 1 Satz 2 StaRUG-E die Wendung „oder Überschuldung 

im Sinne des § 19 Abs. 2 der Insolvenzordnung“  

zu streichen. Entscheidend aber auch ausreichend ist die Aufhebung, wenn 

das angezeigte Restrukturierungsvorhaben keine Aussicht mehr auf Umset-

zung hat (Nr. 2). 
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C. Reichweite der Vollstreckungssperre 

 

Der Referentenentwurf definiert die „Stabilisierung“ in § 29 Abs. 2 Nr. 5 Sta-

RUG-E als „die gerichtliche Anordnung von Regelungen zur Einschränkung von 

Maßnahmen der individuellen Rechtsdurchsetzung“. Von dieser Definition 

wären Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren umfasst. 

 

In § 53 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG-E sieht der Referentenentwurf hingegen vor, dass 

das Restrukturierungsgericht anordnen kann, dass auf Antrag des Schuldners 

„Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin untersagt oder 

einstweilen eingestellt werden“ können (Vollstreckungssperre). Es soll verhin-

dert werden, dass die Verhandlungen über ein Restrukturierungskonzept oder 

einen Restrukturierungsplan zwischen der Schuldnerin und den betroffenen 

Gläubigern durch die Vollstreckung in das schuldnerische Vermögen behindert 

werden. Förderlich sei eine Vollstreckungssperre auch vor dem Hintergrund, 

dass die Vollstreckungsmaßnahmen einzelner Gläubigerinnen die Bereitschaft 

anderer Betroffener zur Leistung eines Sanierungsbeitrags negativ beeinflus-

sen könnten (Entwurf, S. 169).  

 

Eine solche Umsetzung von Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 und Art. 6 der Richtlinie 

empfehlen wir nicht. Der Referentenentwurf legt hier offenbar die fragwürdige 

Übersetzung der deutschen Sprachfassung der Richtlinie zugrunde. Die über-

wiegende Meinung hingegen versteht Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 und Art. 6 der Richtlinie 

so, dass die Aussetzung auch Erkenntnisverfahren umfasst. Im Einzelnen: 

 

 Der englischsprachige Ursprungstext im Vorschlag der europäischen 

Kommission sprach vom „stay of individual enforcement actions“. Nach 

der Datenbank der Europäischen Union IATE hätten die Übersetzer 

den Begriff „stay of individual enforcement actions“ nach IATE ID 

832365 mit „Unterbrechung der Rechtsverfolgung seitens einzelner 
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Gläubiger“ oder „Unterbrechung von Einzelklagen“ übersetzen müs-

sen. Diese Übersetzungsvarianten werden in der Datenbank als „reli-

able“ (zuverlässig) geführt. 

 

 Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass im gesamten Gesetzge-

bungsverfahren mit der Aussetzung alle Durchsetzungsmaßnahmen 

gemeint waren und nicht nur Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Der 

Vorschlag der Europäischen Kommission sprach von Anfang an in der 

deutschsprachigen Fassung überzeugend von der „Aussetzung einzel-

ner Durchsetzungsmaßnahmen“.  

 

 Das in der englischen Sprachfassung in Art. 2 Abs. 1 Nr. 4, Art. 6 und 

7 der Richtlinie verwendete Verb „to enforce“ erfasst die Durchsetzung 

von Forderungen im Klagewege (Erkenntnisverfahren) und in der 

Zwangsvollstreckung. Die englische Sprachfassung differenziert daher 

präzise zwischen „to enforce a claim“ und „right to seize“, wenn sie die 

Pfändungsebene ansprechen will. 

 

 Auch die niederländische und französische Sprachfassungen wurden 

im Einklang mit der Wendung im Richtlinienvorschlag der Kommission 

erstellt (ausführlicher zu diesen Sprachfassungen Skauradszun, ZRI 

2020, 404, 405). In der deutschsprachigen Sprachfassung, auf die sich 

der Referentenentwurf offenbar stützt, wurde jedoch entgegen der ge-

nannten Datenbank und entgegen der Entstehungsgeschichte und an-

deren Sprachfassungen „enforcement“ als Einzelzwangsvollstreckung 

übersetzt. So erklären sich die Überschriften in Art. 6 und 7 der Richtlinie 

in der deutschen Sprachfassung sowie der zu enge Oberbegriff in Art. 2 

Abs. 1 Nr. 4 der Richtlinie. 
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 Jedenfalls aus der Begriffsbestimmung in Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 der Richtli-

nie wird aber deutlich, dass die Aussetzung alle Durchsetzungsmaßnah-

men meint. „Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen“ wird 

dort definiert als „das von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde ge-

währte oder kraft Gesetzes geltende vorübergehende Ruhen des 

Rechts eines Gläubigers, eine Forderung gegen einen Schuldner und, 

wenn im nationalen Recht vorgesehen, gegen einen Dritten, der Sicher-

heiten geleistet hat, im Rahmen eines Gerichts-, Verwaltungs- oder an-

deren Verfahrens durchzusetzen, oder des Rechts, die Vermögens-

werte oder das Unternehmen des Schuldners zu pfänden oder außer-

gerichtlich zu verwerten“ (hier hervorgehoben). Die Begriffsbestim-

mung trennt also zwischen dem Erkenntnisverfahren und der Vollstre-

ckungsebene. Sie spricht dafür, dass auch Erkenntnisverfahren von der 

Aussetzung erfasst sind, denn in der Begriffsbestimmung wird gerade 

nicht vom Durchsetzen eines Vollstreckungstitels, sondern von der 

Durchsetzung einer Forderung gesprochen (Neuberger, ZInsO 2018, 

2053, 2062).  

 

 Auch im Rahmen der systematischen Auslegung der entsprechenden 

Vorschriften ist festzustellen, dass sich die Aussetzung gemäß der 

Richtlinie nicht nur auf die Vollstreckungsebene bezieht. Nach Art. 7 

Abs. 4 der Richtlinie hat die Aussetzung nämlich auch materiell-rechtli-

che Auswirkungen, indem in bestimmten Fällen Kündigungs- und Einre-

desperren zulasten der Gläubiger vorgesehen sind. Hier zeigt sich, dass 

nicht nur vollstreckungsrechtliche Folgen beabsichtigt sind, sondern 

auch das materielle Recht betroffen ist, welches Gegenstand der Er-

kenntnisverfahren ist (Schönfelder, in: Flöther, Sanierungsrecht, 2019, 

Kap. F Rn. 65).  
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 Zum selben Ergebnis wie die grammatische, die historische und die sys-

tematische Auslegung kommt man schließlich auch mithilfe der teleolo-

gischen Auslegung. Ist der Sinn und Zweck der Aussetzung doch ge-

rade, dem Schuldner eine Atempause zu verschaffen, so ist die im Re-

ferentenentwurf gewählte Umsetzung der Richtlinie zur Erreichung die-

ses verbindlichen Ziels nicht ausreichend. Es sind nämlich nicht nur voll-

streckungsrechtliche Maßnahmen, die in dieser Phase geeignet sind, 

Druck auf den Schuldner auszuüben, sondern vielmehr Klagen von 

Gläubigern, die zu einem Vollstreckungstitel gelangen wollen. Nur eine 

umfassendere, über die vollstreckungsrechtliche Ebene hinausgehende 

Aussetzung ist in der Lage, die Schuldnerin tatsächlich zu entlasten 

(Neuberger, ZInsO 2018, 2053, 2062; Schönfelder, in: Flöther, Sanie-

rungsrecht, 2019, Kap. F Rn. 65). 

  

 Hinzu kommt, dass es in dem Stadium, in dem der vom Referentenent-

wurf beabsichtigte Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen zur in-

solvenzabwendenden Sanierung ansetzt, also im Stadium der drohen-

den Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin, bereits fraglich ist, inwiefern 

die Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen überhaupt praxisrele-

vant ist. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind 

regelmäßig das letzte Mittel in einer fortgeschrittenen Krise der Schuld-

nerin, vor allem in der Zahlungsunfähigkeit. Der hier in Rede stehende 

Zeitpunkt, in dem die Zahlungsunfähigkeit lediglich droht und eben noch 

nicht eingetreten ist, entspricht noch keiner derart vertieften Unterneh-

menskrise, in der Gläubiger regelmäßig Vollstreckungsmaßnahmen un-

ternehmen (Neuberger, ZInsO 2018, 2053, 2062). 

 

Der Entwurf könnte so angepasst werden, dass die in § 29 Abs. 2 Nr. 5 StaRUG-

E gewählte Formulierung auch in der Detailvorschrift übernommen wird. Die 
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Formulierung in § 29 Abs. 2 Nr. 5 StaRUG-E lautet „Maßnahmen der individu-

ellen Rechtsdurchsetzung“. Mit dieser Formulierung lautet § 53 Abs. 1 Nr. 1 

StaRUG-E wie folgt: 

 

„(1) Soweit dies zur Wahrung der Aussichten auf die Verwirklichung 

des Restrukturierungsziels erforderlich ist, ordnet das Restrukturie-

rungsgericht auf Antrag der Schuldnerin an, dass 

1. Maßnahmen der individuellen Rechtsdurchsetzung gegen die 

Schuldnerin untersagt oder einstweilen eingestellt werden (Durch-

setzungssperre) […]“ 

 

§ 240 Satz 2 ZPO wäre dann so neu zu fassen:  

 

„Entsprechendes gilt, wenn die Verwaltungs- und Verfügungsbefug-

nis über das Vermögen des Schuldners auf einen vorläufigen Insol-

venzverwalter übergeht oder eine Anordnung nach § 53 Abs. 1 

Nummer 1 des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Rest-

rukturierungsrahmen für Unternehmen ergeht.“.  

 

Zu den Details beim Fristenlauf vgl. Skauradszun, KTS 2019, 161, 174. 
 
Sollte § 53 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG nicht angepasst werden, wäre später zu prüfen, 

ob diese Vorschrift richtlinienkonform ausgelegt werden muss und kann. 

 
 
D. Öffentliche Restrukturierungssachen (§§ 88 ff. StaRUG-E) 

 

Die im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen werden voraussichtlich vor allem 

von mittelgroßen und großen Unternehmen genutzt werden. Diese Schuldner 

haben nicht nur in Deutschland Gläubiger und Anteilsinhaber, sondern in ver-

schiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, teils auch weltweit. In all 

diesen Fällen stellen sich Zuständigkeitsfragen nicht nur nach § 34 (sachliche 
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Zuständigkeit) und § 35 StaRUG-E (örtliche Zuständigkeit), vielmehr muss zu-

vorderst die internationale Zuständigkeit geprüft werden.  

 

1. Erweiterung von Anhang A der EuInsVO um öffentliche Restrukturier- 

    ungssachen 

 

Die Frage nach der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte wird 

im Entwurf nur bei den öffentlichen Restrukturierungssachen behandelt (§§ 80-

92 StaRUG-E). In diesem Kontext wird in der Begründung des Entwurfs erklärt, 

es sei beabsichtigt, öffentliche Restrukturierungssachen zum Anhang A der 

EuInsVO anzumelden (Entwurf, S. 197 f.). Sollte diese Variante der Stabilisie-

rungs- und Restrukturierungsrahmen in einem ordentlichen Gesetzgebungsver-

fahren in Anhang A aufgenommen werden, wäre nach Art. 3 EuInsVO zu beur-

teilen, ob die deutschen Gerichte international zuständig sind.  

 

Es mag sein, dass für die Prüfung der internationalen Zuständigkeit sodann auf 

die zu Art. 3 EuInsVO ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs zurückgegriffen werden kann, ferner die Begründungspflicht nach Art. 4 

EuInsVO auch für öffentliche Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 

sinnvoll ist, wenn die (deutschen) Gerichte ihre internationale Zuständigkeit 

nach Art. 3 EuInsVO bejahen. Sofern und sobald Anhang A der EuInsVO er-

weitert sein sollte, dürfte es aus legislativer Sicht auch keine nennenswerte 

Schwierigkeit bedeuten, eine Durchführungsvorschrift zu dem besonderen 

Rechtsbehelf des Art. 5 EuInsVO zu entwickeln, da sich der Gesetzgeber hierfür 

an Art. 102c § 4 EGInsO orientieren und ebenfalls eine sofortige Beschwerde 

nach § 567 ZPO vorsehen könnte. Die im SanInsFoG-E vorgesehenen Ände-

rungen in Art. 102c EGInsO erfassen diese Themen jedenfalls noch nicht. 

 

Es ist aber nicht ersichtlich, dass das wissenschaftliche Schrifttum schon unter-

sucht hätte und der Referentenentwurf daher oder aufgrund eigener Untersu-

chungen hinreichend sicher sein könnte, dass alle weiteren Vorschriften der 



 

13 

 

EuInsVO stimmig auf öffentliche Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 

angewandt werden können. Da die EuInsVO über mehr als 90 Artikel verfügt 

und teils komplexe und hoch umstrittene Regelungen enthält, kann nach dem 

derzeitigen Wissensstand noch nicht seriös beurteilt werden, ob die Anwen-

dung der EuInsVO auf öffentliche Stabilisierungs- und Restrukturierungs-

rahmen zu stimmigen Ergebnissen führen wird. Sobald die öffentlichen Sta-

bilisierungs- und Restrukturierungsrahmen in Anhang A aufgenommen sind, 

sind jedoch all diese Artikel unmittelbar anwendbar (Art. 288 Abs. 2 Satz 2 

AEUV). 

 

a) Dingliche Rechte in Restrukturierungsplänen und öffentliche Stabilisierungs- 

    und Restrukturierungsinstrumente betreffend dingliche Rechte (Art. 8 

    EuInsVO) 

 

Dem Referentenentwurf lässt sich nicht entnehmen, ob die durch Art. 8 

EuInsVO bedingten Folgen für die Restrukturierung dinglicher Rechte in Rest-

rukturierungsplänen bedacht wurden. In allen Restrukturierungssachen, in de-

nen Gläubiger über dingliche Rechte an körperlichen oder unkörperlichen, be-

weglichen oder unbeweglichen Gegenständen des Schuldners verfügen, die 

sich im Zeitpunkt der Anzeige des Restrukturierungsvorhabens im Hoheitsge-

biet eines anderen Mitgliedstaats befinden, würden diese dinglichen Rechte 

Dritter von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, hier also von den Entschei-

dungen nach der Anzeige des Restrukturierungsvorhabens, nicht berührt. 

 

Das anwendbare Sachenrecht würde sich aus dem Recht des Belegenheitsorts 

ergeben. Besonders wichtige dingliche Rechte wären etwa Hypotheken, Grund-

schulden und Pfandrechte der Gläubiger an Gegenständen des Schuldners, die 

sich in einem anderen Mitgliedstaat befinden (vgl. Art. 8 Abs. 2 Buchst. a 

EuInsVO). Folgt man sodann der herrschenden Meinung, wonach Art. 8 

EuInsVO eine Sachnorm darstellt, ergibt sich die Rechtsfolge direkt aus der 
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Verordnung: Die dinglichen Rechte wären von der deutschen Restrukturie-

rungssache nicht berührt und vor den deutschen Restrukturierungs- und Stabi-

lisierungsinstrumenten sowie dem deutschen Restrukturierungsplan geschützt. 

 

b) Sekundäre Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 

 

Mit der Aufnahme der öffentlichen Stabilisierungs- und Restrukturierungsmaß-

nahmen in Anhang A der EuInsVO werden in Deutschland auch partikulare 

bzw. sekundäre präventive Restrukturierungsmaßnahmen möglich. Hier-

für muss die Schuldnerin in Deutschland nur über eine Niederlassung verfügen 

(Art. 2 Nr. 10, Art. 3 Abs. 2 und 4 EuInsVO). Art. 34 EuInsVO dürfte dann so zu 

lesen sein, dass die in einem anderen Mitgliedstaat geprüfte wahrscheinliche 

Insolvenz in Deutschland nicht erneut geprüft wird, um hier einen sekundären 

präventiven Restrukturierungsrahmen zu eröffnen.  

 

Das dadurch ausgelöste Missbrauchspotential ist schwer einzuschätzen. So 

könnte eine ausländische Schuldnerin in dem für den Hauptrestrukturierungs-

rahmen zuständigen Mitgliedstaat, der den Zugang zu einem präventiven Rest-

rukturierungsrahmen noch vor Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

ermöglicht, in Deutschland einen sekundären präventiven Restrukturierungs-

rahmen nutzen und hier etwa das Instrument der Vertragsbeendigung nach 

§ 49 StaRUG-E beantragen (unklar ist dann etwa, ob wegen Art. 34 EuInsVO 

[= keine erneute Prüfung des Eröffnungsgrunds] in § 49 StaRUG-E die dro-

hende Zahlungsunfähigkeit nicht mehr geprüft werden darf). Dieses ohnehin 

schon schwer zu rechtfertigende Instrument dürfte in solchen Fällen noch 

schwierigere Rechtfertigungsprobleme auslösen. 

 

Die sich nun stellenden Fragen ließen sich fortsetzen, etwa ob auch virtu-

elle/synthetische sekundäre präventive Restrukturierungsrahmen möglich 
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sind und wie die Art. 41 ff. EuInsVO betreffend die Zusammenarbeit und Kom-

munikation der Verwalter, Gerichte und zwischen diesen in Haupt-, Partikular- 

und Sekundärrestrukturierungsrahmen funktionieren. 

 

2. Internationale Zuständigkeit für alle Stabilisierungs- und Restruktur- 

    ierungsrahmen außerhalb von §§ 88 ff. StaRUG 

 

Es stellt sich die Frage, wie die internationale Zuständigkeit zu beurteilen ist, 

wenn eine Restrukturierungssache nicht-öffentlich betrieben wird oder eine 

Restrukturierungssache öffentlich betrieben wird, Anhang A der EuInsVO im 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren aber noch nicht erweitert wurde. Der Re-

ferentenentwurf beantwortet diese Frage nicht.  

 

Dies könnte dem Rechtsanwender den Eindruck suggerieren, als ob die An-

wendung der EuInsVO oder Brüssel Ia-VO ein unbedeutendes Randthema 

wäre. Tatsächlich aber beginnt eine jede Restrukturierungssache mit der Frage 

nach dem „Wo“. Ferner wird in den meisten Restrukturierungssachen eine An-

erkennung der Entscheidungen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union benötigt, die europaweit nur über die EuInsVO oder die Brüssel Ia-VO 

zu erlangen ist. 

 

a) Internationale Zuständigkeit bis auf weiteres nach der Brüssel Ia-VO  

 

Das deutsche Schrifttum hat sich noch nicht ausreichend mit der Frage beschäf-

tigt, ob die Brüssel Ia-Verordnung (Verordnung (EU) 1215/2012) in Restruktu-

rierungssachen anwendbar ist oder nicht. Obwohl Restrukturierungssachen of-

fensichtlich Zivil- und Handelssachen sind (Art. 1 Abs. 1 Brüssel Ia-VO) und 

deshalb normalerweise in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen 

würden, ist nicht genügend diskutiert worden, ob sie „Konkurse, Vergleiche und 

ähnliche Verfahren“ (Art. 1 Abs. 2 Buchst. a Brüssel Ia-VO) darstellen. Dann 

wäre die Brüssel Ia-VO nicht anwendbar.  
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Wir haben dies – soweit die EuInsVO nicht anwendbar ist – verneint und hierzu 

insbesondere mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ar-

gumentiert, der eine Auslegung der beiden Verordnungen forciert, die jede Re-

gelungslücke zu vermeiden versucht (EuGH v. 06.02.2019, C-535/17, 

NK/BNP, ZIP 2019, 524, Tz. 34; EuGH v. 04.09.2014, C-157/13, Nickel & Goe-

ldner, ZIP 2015, 96).  

 

Demzufolge ist der Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO für Restrukturie-

rungssachen eröffnet, die nicht zum Anhang A der EuInsVO angemeldet sind 

und ferner für öffentliche Restrukturierungssachen, bis Anhang A im ordentli-

chen Gesetzgebungsverfahren erweitert wurde (Skauradszun, ZIP 2019, 1501, 

1503; Skauradszun/Nijnens, ICR 2019, 193, 196 ff.; Skauradszun/Nijnens, 

(2019) 7 NIBLeJ 1, 13 f.; Skauradszun, in: Kraemer/Vallender/Vogelsang, 

Handbuch zur Insolvenz, Fach 4 Kap. 6 Rn. 16 ff.; wohl auch Madaus, DB 2019, 

592, 598). Im deutschen Schrifttum haben sich bisher noch keine Gegenstim-

men geäußert.  

 

b) Spannungsverhältnis zwischen Art. 4, 8 Brüssel Ia-VO und § 35 StaRUG-E 

 

Der Referentenentwurf geht davon aus, dass sich die örtliche Zuständigkeit re-

gelmäßig nach dem Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Schuldnerin 

bestimmt (§ 35 StaRUG-E). Dies setzt aber voraus, dass die deutschen Ge-

richte international zuständig sind. In allen Restrukturierungssachen, in denen 

die Brüssel Ia-VO anwendbar ist, sind die deutschen Gerichte jedoch verpflich-

tet, ihre internationale und teils auch örtliche Zuständigkeit nach den Vorgaben 

dieser Verordnung zu prüfen.  

 

Art. 4 Abs. 1 Brüssel Ia-VO bestimmt, dass Personen, die ihren Wohnsitz im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, vor den Gerichten dieses Mitglied-
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staats zu verklagen sind.  Sofern die Schuldnerin die Bestätigung des Restruk-

turierungsplans (§ 64 StaRUG-E) bzw. Stabilisierungs- und Restrukturierungs-

instrumente beantragt, die in die Rechte der betroffenen Parteien eingreifen 

können, sind die betroffenen Parteien als Antragsgegner zu betrachten (aus-

führlich Skauradszun/Nijnens, (2019) 7 NIBLeJ 1, 18 f.).  

 

In Verbindung mit Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO würde dies bedeuten, dass eine 

Restrukturierungssache dort durchgeführt werden könnte, wo nur ein Betroffe-

ner seinen Wohnsitz bzw. satzungsmäßigen Sitz i.S.v. Art. 63 Brüssel Ia-VO 

hat.  

 

Es darf daher mit einiger Sicherheit gesagt werden, dass für viele Restrukturie-

rungssachen kein Weg an der Brüssel Ia-VO vorbeiführen wird, was auch für 

öffentliche Restrukturierungssachen gilt, bevor Anhang A der EuInsVO erwei-

tert wurde. § 35 StaRUG-E darf daher nicht zu dem Schluss verleiten, dass ein 

Schuldner mit COMI in Deutschland die Restrukturierungssache zwingend vor 

einem deutschen Restrukturierungsgericht anhängig machen muss. Er kann 

wegen Art. 4 i.V.m. 8 Brüssel Ia-VO auch ein ausländisches Restrukturierungs-

gericht auswählen. Ferner könnte Art. 8 Abs. 1 Brüssel Ia-VO, der auch die 

örtliche Zuständigkeit regelt (Paulus, in: Paulus/E. Peiffer/M. Peiffer, Europäi-

sche Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia), 2017, Art. 8 

Rn. 30 m.w.N.; MüKoZPO/Gottwald, Art. 8 Brüssel Ia-VO Rn. 7 m.w.N.), § 35 

StaRUG verdrängen, sodass es vielleicht möglich wäre, am Sitz eines deut-

schen Antragsgegners eine Restrukturierungssache anhängig zu machen und 

damit von § 35 StaRUG abzuweichen (dazu, dass Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO 

auch dann anzuwenden sein kann, wenn Antragsteller und Antragsgegner im 

gleichen Mitgliedstaat ansässig sind Paulus, a.a.O., Rn. 30; reine Inlandsfälle, 

wie sie Thode, in: BeckOK ZPO, 37. Ed. 01.07.2020, Art. 8 Brüssel Ia-VO 

Rn. 21 bespricht, gibt es in den hier interessierenden Fällen in der Praxis weni-

ger. Für diese wird das StaRUG viel zu komplex sein). 
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§ 35 StaRUG-E kollidiert mit Art. 4 i.V.m. 8 Brüssel Ia-VO, wenn der ausländi-

sche Schuldner deutsche Gläubiger hat und daher Stabilisierungs- und 

Restrukturierungsinstrumente vor einem deutschen Gericht beantragt. 

Das nach Art. 4 und 8 Brüssel Ia-VO international zuständige deutsche Gericht 

könnte seine örtliche Zuständigkeit nicht nach § 35 StaRUG-E bestimmen, da 

Art. 8 Brüssel Ia-VO zugleich die örtliche Zuständigkeit regelt (Paulus, in: Pau-

lus/E. Peiffer/M. Peiffer, Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsver-

ordnung (Brüssel Ia), 2017, Art. 8 Rn. 5; MüKoZPO/Gottwald, Art. 8 Brüssel Ia-

VO Rn. 2 m.w.N.; Wohnsitz bzw. Geschäftssitz des deutschen Gläubigers) und 

diese Vorschriften in der Normenhierarchie § 35 StaRUG-E als nationales 

Recht vorgehen. Auch tatbestandlich könnte das deutsche Gericht nicht auf 

§ 35 StaRUG-E abstellen, da der ausländische Schuldner den Mittelpunkt sei-

ner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in Deutschland haben wird. 

 

c) Spannungsverhältnis zwischen Art. 24 Nr. 1 Brüssel Ia-VO und § 35 StaRUG 

 

Von dem dargestellten Fall ist die Situation abzugrenzen, in der ein ausländi-

scher Schuldner einen Restrukturierungsplan bzw. ein Stabilisierungs- oder 

Restrukturierungsinstrument in Deutschland beantragt, weil er dingliche 

Rechte an unbeweglichen Sachen oder das Miet- oder Pachtverhältnis von 

unbeweglichen Sachen beeinträchtigen will. Nach Art. 24 Nr. 1 UAbs. 1 Brüssel 

Ia-VO sind dann die Gerichte des Mitgliedstaats ausschließlich zuständig, in 

dem die unbewegliche Sache belegen ist (forum rei sitae).  

 

Auch für diesen Fall kann nicht auf § 35 StaRUG-E abgestellt werden. Wir emp-

fehlen deshalb eine Ergänzung, die dafür sorgt, dass, wenn die Brüssel Ia-VO 

anwendbar ist und eine ausländische Schuldnerin ein dingliches Recht an un-

beweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen in 

Deutschland ändern will, das Restrukturierungsgericht zuständig ist, in dessen 

Bezirk die unbewegliche Sache belegen ist.  
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Diese Ergänzung sollte weiter berücksichtigen, dass eine Zuständigkeit mehre-

rer deutscher Restrukturierungsgerichte nicht wünschenswert wäre. Eine sol-

che Zuständigkeit würde jedoch drohen, wenn die Schuldnerin nicht nur dingli-

che Rechte sowie Miet- oder Pachtverhältnisse von unbeweglichen Sachen be-

einträchtigen will, sondern seine ganze Restrukturierung in Deutschland durch-

führen möchte. Wenn beispielsweise ein belgischer Schuldner ein dingliches 

Recht an einer unbeweglichen Sache, die in Deutschland belegen ist, ändern 

will, muss er das Stabilisierungs- und Restrukturierungsinstrument vor einem 

deutschen Restrukturierungsgericht beantragen. Wenn aber auch eine be-

troffene Partei in Deutschland ihren Wohnsitz hat, gibt Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-

VO dem Schuldner daneben die Möglichkeit, in Deutschland weitere Stabilisie-

rungs- oder Restrukturierungsinstrumente zu beantragen. Art. 8 Nr. 1 Brüssel 

Ia-VO enthält jedoch keine Möglichkeit, sowohl die Anpassung des dinglichen 

Rechts an der unbeweglichen Sache als auch die anderen Maßnahmen am 

gleichen Gericht zu beantragen.  

 

Dies ist nur möglich, wenn der deutsche Gesetzgeber eine Zuständigkeitskon-

zentration im nationalen Recht realisiert. Wir empfehlen deshalb eine solche 

Zuständigkeitskonzentration zu regeln.  

 

d) Lösungsvorschlag 

 

Um den Konflikt zwischen der Brüssel Ia-VO und § 35 StaRUG-E zu lösen, 

könnte § 35 StaRUG-E um folgende Sätze ergänzt werden: 

 

„3Soweit sich die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte aus 

der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-

delssachen ergibt, bestimmt sich auch die örtliche Zuständigkeit der deut-

schen Restrukturierungsgerichte aus dieser Verordnung. 4Sofern sich die 
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örtliche Zuständigkeit nicht aus dieser Verordnung ergibt, ist das Restruk-

turierungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk ein Antragsgegner 

seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 5Von Satz 4 bleiben ausschließli-

che Gerichtsstände unberührt.“  

 

E. Sonstiges 

 

Aus unserer Sicht überzeugt es im Übrigen  

 ein eigenes Stammgesetz zu entwickeln („StaRUG“),  

 die funktionale Zuständigkeit von Restrukturierungsgerichten und eine 

Zuständigkeitskonzentration vorzusehen (§ 34 StaRUG-E), wobei § 3 

Abs. 2 InsO-E aber nur möglich ist, wenn ein und dasselbe Gericht funk-

tional sowohl Restrukturierungs- als auch Insolvenzgericht ist, 

 Anteils- und Mitgliedschaftsrechte als gestaltbar zu behandeln (§ 4 

Abs. 3 StaRUG-E). 

 

Zweifel haben wir, ob 

 die Dreiviertelmehrheit in § 27 Abs. 1 StaRUG-E wirklich auf alle Stimm-

rechte bezogen sein sollte, da der Schutz der betroffenen Parteien 

durch das hohe Quorum hinreichend gewährleistet scheint. Meist sehen 

die deutschen Gesetze bei einer Dreiviertelmehrheit vor, dass die Mehr-

heit den vertretenen Stimmrechten bzw. abgegebenen Stimmen be-

rechnet wird (so etwa bei Satzungsänderungen nach § 179 Abs. 2 

Satz 1 AktG und Umwandlungsmaßnahmen etwa nach § 50 Abs. 1 

UmwG). Auch § 244 InsO bezieht das Mehrheitserfordernis auf die ab-

stimmenden Gläubiger. 
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